
Landschaftsverband Westfalen-Lippe

LWL-Koordinationsstelle Sucht

48133 Münster

Tagungs-
organisation:

Infos zu Inhalten: Barbara Harbecke

Tel.: 0251 591-5508

barbara.harbecke@lwl.org

Susanne Kübel

Tel.: 0251 591-5383

Fax: 0251 591-3245

susanne.kuebel@lwl.org

Anmeldung:

Anmeldungen mit beiliegender  

Anmeldekarte oder via Internet

unter www.lwl-ks.de

Teilnahmezusage nach 

Anmeldeschluss

LWL-Koordinationsstelle Sucht  

FORTBILDUNG 
Sucht und Recht 3:  
Datenschutz,  
Klient/innenrechte und
Kindeswohlgefährdung
im Kontext Sucht

1. Oktober 2018
Fobi-Nr.  18-20-40-16
Münster

www.lwl-ks.de
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FORTBILDUNGSSEMINAR

Mo, 1. Oktober 2018

Vortrag, Fallbesprechung, 

Fragemöglichkeit, Diskussion

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aus Einrichtungen der ambulanten

und stationären Suchthilfe und

Beschäftigte in komplementären

Einrichtungen die Klientinnen und

Klienten mit Kindern betreuen. Im

Rahmen unserer sozialtherapeuti-

schen Weiterbildung „Suchtbera-

tung“ ist die Teilnahme an einem

Rechtsseminar verpflichtend.

Teilnehmende werden deshalb

bevorzugt zugelassen.

Peter Frings

maximal 30 Personen

10.00 – 17.00 Uhr

6. August 2018

95,00 Euro (inkl. Verpflegung)

Liudgerhaus

Bildungshaus des

Bistums Münster

Überwasserkirchplatz 3

48143 Münster

Datum

Methoden

Zielgruppe

Referent

Teilnehmerzahl

Arbeitszeiten

Anmeldeschluss

Kosten

Ort

Alle Veranstaltungen der 
LWL-Koordinationsstelle Sucht 
sind nach dem Arbeitnehmerweiter- 
bildungsgesetz anerkannt.

       

ANGABEN ZUR VERANSTALTUNG

Sucht und Recht 3: Datenschutz
Titel

Mo, 1. Oktober 2018
Termin

18-20-40-16
Veranstaltungsnr. (sofern vorhanden)

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Mobil

E-Mail (Über diese E-Mail-Adresse nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.)

Beruf/Funktion

ANGABEN ZUR EINRICHTUNG/DIENSTSTELLE

Einrichtung / Dienststelle

22. – 24. Januar 2018
E-Mail

18-20-40-01
Straße, Hausnummer

22. – 24. Januar 2018
PLZ, Ort

18-20-40-01
Telefon / Mobil

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem FORTBILDUNGSSEMINAR

Sucht und Recht – Schwerpunkt: Datenschutz

am  27. November 2012 im Liudgerhaus 

in Münster an.

Bei einer Absage nach Ablauf der Anmeldefrist (05.11.2012) bleibt der Tagungsbeitrag fällig. 
Mir ist bekannt, dass meine Daten für die Tagungsorganisation gespeichert werden und meine Adresse 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben wird.

Ort / Datum Unterschrift

an
m

eldung
anm

eldung

✁

F O R T B I L D U N G S S E M I N A R
Sucht und Recht – 
Schwerpunkt: Datenschutz

Datum Di, 27. November 2012

Methoden Vorträge, Lehrgespräche im 
Plenum und Diskussionen

Zielgruppe Beschäftigte aus Einrichtungen 
der Jugend- und Suchthilfe 
Im Rahmen unserersozialthera-
peutischen Weiterbildung ›Sucht‹
ist die Teilnahme an einem Rechts-
seminar ein Pflichtbaustein, der
von allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bis zur Zulassung 
zum Abschlusskolloquiumabsol-
viert sein muss.

Referenten Marcus Schiller

Teilnehmerzahl maximal 25 Personen 

Arbeitszeit 9.30 Uhr - 13.00 Uhr 

Anmeldeschluss 5. November 2012

Ort Liudgerhaus, 
Überwasserkirchplatz 3,
48143 Münster

Teilnahmebeitrag Die Seminargebühr inklusive 
Seminarunterlagen beträgt 
65,00 Euro.

Das Thema »Datenschutz« ist für die tägliche Arbeit in der Suchthilfe von hoher
praktischer Bedeutung. Diese Bedeutung resultiert daraus, dass die sachgerech-
te Begleitung suchterkrankter Menschen eine umfassende Zusammenarbeit der
in der Suchthilfe Tätigen mit einer Vielzahl von anderen Stellen und öffentlichen
Leistungsträgern wie z.B. Ärzten, Arbeitsgemeinschaften, Krankenversicherun-
gen, der Jugendhilfe, der Staatsanwaltschaft oder auch Rentenversicherungsträ-
gern voraussetzt. Für diese Zusammenarbeit ist ein hinreichender Informations-
austausch unerlässlich. Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Suchthilfe in einer Vielzahl von Fallkonstellationen die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen sie berechtigt sind, personenbezogene
Daten der Klienten zu erheben und an Dritte weiterzugeben. Die Beantwortung
dieser Frage gestaltet sich vielfach schwierig, zumal die zu beachtenden rechtli-
chen Regelungen über verschiedene Gesetze verstreut sind. Zu beachten sind in-
soweit neben den speziellen Vorschriften der Sozialgesetzbücher I, VIII und X zum
sog. Sozialdatenschutz und den Vorgaben des Bundes- und des Landesdaten-
schutzgesetzes insbesondere auch die Einschränkungen, die sich aus der straf-
rechtlichen Schweigepflicht nach § 203 StGB ergeben.

Fortbildungsziele
Ziel des Seminars ist es, einen umfassenden Überblick über die zu beachtenden
Datenschutzregelungen zu geben, um in der täglichen Arbeitspraxis eine rechtssi-
chere Einschätzung zu ermöglichen. Typische Problemkonstellationen aus der
Praxis werden erläutert. Das Einbringen von Fragestellungen aus der Praxis durch
die Seminarteilnehmer ist erwünscht.

Fortbildungsinhalte
■ Der Schutz personenbezogener Daten durch die Vorschriften zum Sozialda-

tenschutz, des Bundesdatenschutzgesetzes (unter Berücksichtigung der
Rechtsänderungen im Jahre 2009) und des Datenschutzgesetzes NRW

■ Voraussetzungen für eine rechtswirksame Einwilligung in eine Datenerfassung/
Datenweitergabe (Gestaltung entsprechender Einwilligungserklärungen)

■ Aufnahme von klientenbezogenen Daten in Dokumentationssysteme wie 
Horizont oder EBIS

■ Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten

■ Reichweite und Grenzen der Schweigepflicht nach § 203 StGB; insbesondere
Durchbrechung der Schweigepflicht bei rechtfertigendem Notstand nach 
§ 34 StGB

■ In welchen Fällen besteht unter dem Gesichtspunkt des Schutzes höherwer-
tiger Rechtsgüter ausnahmsweise sogar eine Verpflichtung zur Informations-
weitergabe (z.B. selbstgefährdende Konsummuster bei Minderjährigen; sich
abzeichnende Kindeswohlgefährdung bei suchterkrankten Eltern)?

■ Rechtsfolgen und Sanktionen bei unzulässiger Datenweitergabe
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ANMELDUNG Pro Veranstaltung und Person ein separates Formular nutzen und bitte in Druckschrift ausfüllen! Bitte senden Sie Ihre Anmeldung in 

einem frankierten Briefumschlag an untenstehende Adresse oder per Fax an: 0251 591- 3245.

Sucht und Recht 3: Datenschutz, Klient/innenrechte und
Kindeswohlgefährdung im Kontext Sucht

Eine sorgfältige Dokumentation und auch der richtige Umgang mit Daten hat zu 
Recht eine große Bedeutung in der Beratungsarbeit. Da die Anforderungen hierbei 
zunehmend höher werden ist es wichtig dabei den Überblick zu bewahren. Bezüglich 
des Datenschutzes sind in der Praxis immer noch einseitige Aussagen dazu zu hören:
„Der Datenschutz macht alles nur schwieriger und man kann einen wirksamen Kin-
derschutz nur betreiben, wenn der Datenschutz einfach außer Acht gelassen wird.“
Im Seminar wird diese wenig hilfreiche Sichtweise differenziert betrachtet, umso zu 
hilfreichen Handlungsoptionen zu gelangen.

Fortbildungsziele 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangen ein umfassendes Verständnis von Da-
tenschutz und Schweigepflicht. Ihnen sind die Klient/innenrechte bekannt und sie 
können sie entsprechend in der Beratungspraxis berücksichtigen. Das Vorgehen bei 
einer möglichen Kindeswohlgefährdung in der Suchtberatungsarbeit ist bekannt.

Fortbildungsinhalte
g  Allgemeine Grundsätze des Datenschutzes
g  Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht
g  Relevante Gesetzgebungen
g  Klient/innenrechte
g  Kindeswohlgefährdung


